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Satzung  
zur Änderung der Habilitationsordnung  

der Fakultät für Maschinenbau  
der Ruhr-Universität Bochum  

vom 31. Januar 1997  

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 4 des Gesetzes über 
die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen (Universitäts-
gesetz - UG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 
1993 (GV. NW. S. 532), geändert durch Gesetz vom 19. Juni 
1994 (GV. NW. S. 428), hat die Ruhr-Universität Bochum folgen-
de Satzung erlassen: 

Artikel I 

Die Habilitationsordnung der Fakultät für Maschinenbau der Ruhr-
Universität Bochum vom 27. Juni 1994 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Ruhr-Universität Bochum Nr. 228 vom 15. Juli 1994) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 7 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 „Der Habilitationsausschuß beschließt nach Bericht des 

Vorsitzenden der Habilitationskommission in offener Abstim-
mung mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder die Annahme der Habilitationsschrift (Qualifi-
kationsentscheidung).“ 

2. § 11 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 „Für die Feststellung der Lehrbefähigung (Qualifikationsent-

scheidung) ist die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten erforderlich.“  

3. § 12 Abs. 3 Sätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 
 „Der Habilitationsausschuß entscheidet mit einfacher Mehr-

heit der anwesenden Stimmberechtigten über die Annahme 
des Antrags auf Umhabilitation. Ist der Antrag angenommen, 
entscheidet der Habilitationsausschuß mit der Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten, ob und ggf. auf welche Ha-
bilitationsleistungen er verzichten will.“  

Artikel II 

Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch das Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung am Tage nach der Veröffentlichung 
in den Amtlichen Bekanntmachungen der Ruhr-Universität Bo-
chum in Kraft.  

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der 
Fakultät für Maschinenbau vom 3.7.1996 und des Senats der 
Ruhr-Universität Bochum vom 14.11.1996 sowie der Genehmi-
gung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 7.1.1997 - I B 2 - 8181/031-34. 

Bochum, den 31. Januar 1997 

Der Rektor  
der Ruhr-Universität Bochum  

Universitätsprofessor Dr. M. Bormann 


